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Ärztliche Atteste, Bescheinigungen und Zeugnisse in der Schule

Hilfestellungen für die schulische Praxis

Ärztliche Atteste spielen bei der Beurteilung von verschiedenen schulischen Situationen eine Schlüsselrolle.
Der Beitrag gibt Hilfestellungen bei in der schulischen Praxis auftretenden Fragen.

Gesine WalzStefan Reip

Atteste, Bescheinigungen, Zeugnisse: Was sind die Unterschiede?

Die Begriffe »Attest« und »Bescheinigung« werden weitgehend synonym verwendet. Das Attest bescheinigt
z.B. die Schul- oder Prüfungsunfähigkeit. Ein Zeugnis beantwortet dagegen eine medizinische Fragestellung.
Allein aus der Begrifflichkeit können aber noch keine Anforderungen an den notwendigen Inhalt abgeleitet
werden. Beispielsweise gibt es im Prüfungsrecht eine sehr differenzierte Rechtsprechung zum erforderlichen
Inhalt der ärztlichen Feststellungen.

Eine ärztliche Bescheinigung, ein ärztliches Attest oder ein ärztliches Zeugnis können ausschließlich von
einem approbierten Arzt, also z.B. nicht von einem Heilpraktiker, Physiotherapeut oder einem anderen
Behandler, ausgestellt werden.

Wer entscheidet: Der Arzt oder die Schule?

Ärztliche Aussagen sind oftmals die notwendige Grundlage für schulische Entscheidungen. Am häufigsten
geht es um folgende Fallgruppen:

Ein Schüler ist an der Unterrichtsteilnahme längere Zeit verhindert (§ 2 Absatz 2 der
Schulbesuchsverordnung),

• 

ein Schüler möchte vom Sportunterricht vorübergehend oder dauerhaft befreit werden (§ 3 der
Schulbesuchsverordnung),

• 

es wird ein wichtiger Grund für den Rücktritt von einer Prüfung geltend gemacht, oder• 
bei einer Leistungsfeststellung wird ein »Nachteilsausgleich« begehrt.• 

In all diesen Fällen ist zu entscheiden, welche Anforderungen an die ärztliche Aussage zu stellen sind bzw. in
welcher Weise sie die Schule bei ihrer Entscheidung binden. Als allgemeiner Grundsatz gilt:

Im Regelfall geht es um Entscheidungen der Schule.• 
Der Arzt liefert die Grundlage, entscheidet also nicht selbst z.B. über den erforderlichen
Nachteilsausgleich oder die Prüfungsunfähigkeit.

• 

Was die medizinische Einschätzung anbetrifft, hat die Schule im Regelfall keine besseren
Erkenntnisse als der Arzt, ist also insoweit an dessen Feststellungen gebunden.

• 
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Nachweis der Schulunfähigkeit

Ist ein Schüler aus zwingenden Gründen (z.B. Krankheit) am Schulbesuch verhindert, ist dies der Schule
unter Angabe des Grundes und der voraussichtlichen Dauer der Verhinderung unverzüglich mitzuteilen
(Entschuldigungspflicht). Unter bestimmten Voraussetzungen, die in § 2 Absatz 2 der
Schulbesuchsverordnung geregelt sind, kann auch die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses verlangt werden.

Der Klassenlehrer kann bei einer Krankheitsdauer von mehr als 10, bei Teilzeitschulen von mehr als
3 Unterrichtstagen, ein ärztliches Attest verlangen.

• 

Der Schulleiter kann, wenn bei auffällig häufigen Erkrankungen Zweifel an der Fähigkeit des
Schülers, der Teilnahmepflicht gemäß § 1 Schulbesuchsverordnung nachzukommen, auf andere
Weise nicht ausgeräumt werden können, ein amtsärztliches Zeugnis verlangen.

• 

Die Formulierung in der Schulbesuchsverordnung (»kann …verlangen«), weist darauf hin, dass vor der
Entscheidung ein Ermessen auszuüben ist. Daraus folgt, dass eine »Attestpflicht« keinesfalls pauschal,
z.B. für alle Krankheitsfehltage, an denen Klausuren geschrieben werden, oder generell für die
Jahrgangsstufen, angeordnet werden darf. Es ist vielmehr jedes Mal der Einzelfall zu betrachten; die
Anordnung, ein ärztliches Attest vorzulegen, darf nur nach Abwägung aller Umstände der konkreten Situation
erfolgen.

Inhaltlich soll mit dem Attest nachgewiesen werden, dass die Voraussetzungen des § 2 Absatz 1
Schulbesuchsverordnung tatsächlich vorliegen. Das Attest muss also eine Aussage zu Grund und Dauer der
Verhinderung der Teilnahme des Schülers beinhalten. Eine Diagnose muss dafür nicht genannt werden. Die
Anforderungen sind im Regelfall eher gering, d.h. die Aussage, dass der Schüler schulunfähig erkrankt ist,
genügt. Liegen jedoch Anhaltpunkte vor, die Zweifel an dieser Aussage aufkommen lassen, z.B. weil der
Schüler am Tag der bescheinigten Schulunfähigkeit am Fußballtraining teilgenommen hat, kann auch
durchaus eine ausführlichere Darstellung des Grundes verlangt werden.

Befreiung vom Unterricht in einzelnen Fächern

Eine Befreiung vom Unterricht ist von den Eltern des Schülers oder vom volljährigen Schüler schriftlich und
unter Angabe des Grundes zu beantragen, § 3 Schulbesuchsverordnung. Handelt es sich um gesundheitliche
Gründe, so ist gemäß Abs. 3 der Regelung ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. (kein Ermessen). Will der
Schüler länger als 6 Monate befreit werden oder ist er auffällig häufig erkrankt, kann der Schulleiter auch ein
amtsärztliches Attest verlangen (Ermessen).

Wenn die Erkrankung oder körperliche Beeinträchtigung des Schülers offensichtlich ist und kein Zweifel
besteht, dass er am betreffenden Unterricht nicht teilnehmen kann, ist weder ein Antrag noch ein Attest
erforderlich, § 3 Abs. 2 Schulbesuchsverordnung.

Es ist nicht nur möglich, den Schüler vollständig zu befreien. Auch eine »teilweise« Befreiung sieht § 3
Absatz 1 der Schulbesuchsverordnung vor. Beispielsweise kann sich die Befreiung auch nur auf bestimmte
Sportarten oder nur auf die aktive Teilnahme am sportpraktischen Teil beziehen.

Für den Inhalt des Attests gilt das oben bereits Gesagte:

Der Arzt muss keine Diagnose ins Attest schreiben, jedoch müssen die Einschränkungen so beschrieben
sein, dass die Schule über den Umfang der Befreiung entscheiden kann. Es muss auch dargestellt sein, für
voraussichtlich wie lange diese Einschränkungen bestehen.

»Die ärztliche Verpflichtung beschränkt sich im Wesentlichen darauf, krankhafte Beeinträchtigungen zu
beschreiben und darzulegen, welche Auswirkungen sie auf das Leistungsvermögen des Prüflings in der
konkret abzulegenden Prüfung haben. Dagegen hat der Arzt nicht etwa darüber zu befinden, welche Teile
der bereits begonnenen Prüfung gelten sollen und welche nicht.«

BVerwG – 6 B 17.96 – 06.08.96
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Nachweis der Prüfungsunfähigkeit

Prüfungen müssen chancengleich durchgeführt werden. Teil dieser Chancengleichheit ist es, dass alle
Schülerinnen und Schüler sich grundsätzlich zu dem festgesetzten Termin der Prüfung stellen müssen und
nicht nach eigener Entscheidung zu einem späteren Termin. Die Schule muss sich bei Prüfungen also nicht
auf die Erklärung des Prüflings verlassen, sondern kann ein ärztliches – sofern sich Zweifel nicht anders
ausräumen lassen, auch ein amtsärztliches – Zeugnis verlangen. Es obliegt dem Schüler, seine
Prüfungsunfähigkeit nachzuweisen. Kann er den geforderten Nachweis nicht erbringen, geht dies
grundsätzlich zu seinen Lasten.

Die Entscheidung über die Berechtigung des Rücktritts trifft nicht der Arzt. Er liefert jedoch die medizinische
Grundlage für die Entscheidung. Deshalb genügt es hier nicht, wenn der Arzt die »Arbeitsunfähigkeit« oder
»Prüfungsunfähigkeit« bescheinigt, denn damit würde der Schule bzw. dem Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses keinerlei Spielraum für eine eigene Entscheidung mehr verbleiben. Möglicherweise
könnte ja auch ein Nachteilsausgleich genügen, um dem Prüfling die Teilnahme zu ermöglichen.

Das ärztliche Zeugnis muss deshalb zwar wiederum keine Diagnose nennen, aber zumindest die
gesundheitlichen Einschränkungen beschreiben und die möglichen Auswirkungen auf die Durchführung der
Prüfung.

Genügt das ärztliche Zeugnis diesen Anforderungen nicht, muss die Schule bzw. die für die Durchführung der
Prüfung verantwortliche Person den Schüler aber unverzüglich hierauf hinweisen und Gelegenheit geben, das
ärztliche Zeugnis ergänzen zu lassen. Die Schule darf sich also nicht darauf beschränken, einfach die
prüfungsrechtlichen Konsequenzen aus dem unzureichenden ärztlichen Attest zu ziehen.

Es ist dagegen nicht Sache des Arztes, selbst die Prüfungsunfähigkeit festzustellen. Zur Erfüllung der
Nachweisfunkton genügt es daher nicht, wenn sich ein Attest allgemein auf die Angabe einer
Arbeitsunfähigkeit oder Prüfungsunfähigkeit beschränkt.

OVG Berlin-Brandenburg 10 S 5.14
Nachteilsausgleich

Ist ein Schüler wegen einer Behinderung oder einer sonstigen gesundheitlichen Beeinträchtigung
eingeschränkt, so darf dadurch bei Leistungsfeststellungen die Chancengleichheit nicht beeinträchtigt werden.
Bevor der Schüler die Prüfung wegen Prüfungsunfähigkeit gar nicht mitschreibt, ist zu prüfen, ob man ihm
nicht die Teilnahme durch Nachteilsausgleichsmaßnahmen ermöglichen kann.

Das Anforderungsprofil der Prüfungsaufgaben darf durch solche Maßnahmen jedoch nicht verändert werden,
d.h. der Schüler bearbeitet grundsätzlich die gleichen Aufgaben wie die übrigen Schüler.

Das ärztliche Zeugnis bietet hier wiederum die medizinische Grundlage, damit die Schule entscheiden kann,
ob ein Nachteilsausgleich in Betracht kommt und durch welche Maßnahmen er in geeigneter Weise
umgesetzt werden kann. Die Schule ist also nicht an die Feststellung des Arztes zur Zeitdauer einer
Schreibzeitverlängerung gebunden.

Wer trägt die Kosten für ein Attest?

Die Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) sieht in der Anlage »Gebührenverzeichnis für ärztliche Leistungen«
unter der Ziffer 70 die kurze Bescheinigung, das kurze Zeugnis sowie die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
vor. Sie werden im Regelfall privat liquidiert, können also nicht zulasten der gesetzlichen oder privaten
Krankenversicherung abgerechnet werden.

Ebenfalls besteht kein Anspruch gegen die Schule, also gegen das Land oder den kommunalen Schulträger,
auf Erstattung solcher Kosten. Die Attestkosten sind daher vom Schüler bzw. dessen Eltern zu tragen.

Abhängig von dem Steigerungssatz, der zur Anwendung kommt, betragen die Kosten 2,33 Euro oder
5,35 Euro (2,3-facher Steigerungssatz).
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Unglaubwürdige Atteste oder Bescheinigungen

Im Regelfall macht es keinen Sinn, solche Ärzte, deren Atteste in Zweifel gezogen werden, bei der
Ärztekammer »anzuzeigen«. Stellt ein Arzt vorsätzlich eine unrichtige Bescheinigung aus, begeht er damit
eine Straftat ( § 278 StGB ). Ein solcher Vorsatz wird jedoch fast nie nachzuweisen sein.

Was bleibt, ist die Möglichkeit, unter den in den Verordnungen genannten Voraussetzungen ein
amtsärztliches Zeugnis zu verlangen.

§ 278 StGB Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse
Ärzte und andere approbierte Medizinalpersonen, welche ein unrichtiges Zeugnis über den
Gesundheitszustand eines Menschen zum Gebrauch bei einer Behörde oder Versicherungsgesellschaft wider
besseres Wissen ausstellen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Fazit
Ärztliche Atteste spielen bei der Beurteilung von verschiedenen schulischen Situationen eine Schlüsselrolle.
Die letztendliche Entscheidung, ob ein Schüler z.B. prüfungsunfähig erkrankt ist, trifft zwar die Schule und
nicht der Arzt; über die medizinischen Feststellungen des Arztes kann sie sich jedoch in der Regel nicht
hinwegsetzen. Bei Zweifeln am Inhalt ärztlicher Atteste sind die Möglichkeiten der Schule begrenzt: Sie kann
den Arzt bei Unklarheiten zu ergänzenden Angaben auffordern und unter bestimmten Voraussetzungen, die
in den jeweiligen Verordnungen geregelt sind, eine Beurteilung durch den Amtsarzt verlangen. Ein Anspruch
auf Mitteilung der genauen Diagnose besteht nicht.
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